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Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte diese 
definitorische Schwierigkeit anhand eines Beispiels 
verdeutlichen: Elif ist 2021 im Perinatalzentrum in 
Datteln geboren. Elif war ein Frühchen, denn sie wog 
bei der Geburt gerade einmal 340 g, und ihre Mutter 
befand sich noch nicht in der 24. Schwangerschafts-
woche. Damals war und heute ist sie eine Kämpferin. 
Mittlerweile ist sie laut Frühstarter Datteln kernge-
sund. 

Es ist traurige Gewissheit, dass die Überlebenswahr-
scheinlichkeit von Babys, die in der 22. Schwanger-
schaftswoche geboren werden, nur bei 50 % liegt. An 
Elif und anderen Babys zeigt sich jedoch, dass ein 
Überleben dank der medizinischen tollen Versor-
gung, die wir heutzutage haben, und der tollen Arbeit 
der Fachkräfte auch vor der 24. Schwangerschafts-
woche möglich ist.  

Ich möchte Sie bitten, sich vorzustellen, wie sich 
schwangere Frauen wohl fühlen müssen, die ihr Kind 
zu einem Zeitpunkt verlieren, zu dem mithilfe profes-
sioneller medizinischer Versorgung grundsätzlich 
eine Lebenschance bestanden hätte, deren Verlust 
im Anschluss jedoch lediglich als Fehlgeburt be-
zeichnet wird und aus dem keine mutterschutzrecht-
lichen Ansprüche erwachsen. Wie fühlen sich diese 
Frauen wohl, die ihr Kind bereits mehrere Monate in 
ihrem Bauch getragen und gespürt haben? 

Für uns ist es wichtig, dass wir den betroffenen Eltern 
vermitteln, dass sie mit diesem Verlust nicht alleine 
dastehen und dass wir ihnen Raum zu Trauer und 
Verarbeitung geben. Wir freuen uns sehr auf die ge-
meinsame weitere Bearbeitung des Antrags im Aus-
schuss und möchten uns noch einmal für den Antrag 
bedanken. – Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD und der FDP – Vereinzelt 
Beifall von den GRÜNEN) 

Präsident André Kuper: Vielen Dank, Frau Kollegin 
Kapteinat. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
spricht die Abgeordnete Frau Thoms. 

Meral Thoms (GRÜNE): Sehr geehrter Herr Präsi-
dent! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Eine Fehl- oder 
Tot- oder, wie man es auch behutsam ausdrücken 
kann, Stillgeburt ist für Frauen immer eine traumati-
sche Erfahrung. In Vorbereitung auf die heutige De-
batte habe ich mich mit einer Gynäkologin ausge-
tauscht, die schon viele Frauen auf diesem sehr 
schweren Weg begleitet hat. Sie hat mir typische Ab-
läufe geschildert: 

Eine Schwangere geht, häufig nichtsahnend, zur 
Kontrolluntersuchung zum Frauenarzt, häufig tags-
über, ohne ihren Partner oder die Partnerin. Dort er-
fährt sie dann, dass kein Herzschlag des Kindes 
mehr im Ultraschall zu sehen ist. Sie bekommt nun 
entweder ein Medikament, das die Schwangerschaft 

mit einer schmerzhaften Blutung beendet, oder sie 
bekommt die Empfehlung, sich zeitnah, vielleicht 
noch am selben Tag, in einem Krankenhaus operie-
ren zu lassen. In diesem Fall wird die Schwangere 
ins Krankenhaus eingewiesen. Nach der OP kommt 
sie, wenn sie Glück hat, auf ein ruhiges Zimmer. 
Wenn sie nun Pech hat, kommt sie auf ein Zimmer, 
in dem sie die Schreie der Babys auf der Entbin-
dungsstation hört.  

Während dieser häufig sehr, sehr kurzen Zeit bricht 
für die betroffene Frau eine Welt zusammen. Die 
Hoffnungen auf Mutterschaft und Familienplanung 
zerschellen. Nach dem ersten Schock stellen sich 
Trauer und der Schmerz ein. Viele Frauen werden 
von Schuldgefühlen geplagt. Psychologische Bera-
tung, die jetzt so nötig wäre, ist in den seltensten Fäl-
len vor Ort. 

Die Ärztin, mit der ich gesprochen habe, drückt das 
Leid der Frauen so aus: Die Mütter werden heulend 
in den OP gefahren und wachen heulend wieder auf. 
Sie weinen die ganze Zeit. – Der Austausch mit die-
ser Ärztin hat mich sehr berührt. Es ist jetzt schwer, 
den Übergang zu finden, aber ich mache weiter mit 
meiner Rede. 

Wir sprechen bei diesem wichtigen Thema – und 
auch ich bin dankbar für den Antrag – nicht von Ein-
zelfällen. Circa 12 % der Schwangerschaften enden 
mit einer frühen Fehlgeburt. Diese Häufigkeit ist den 
meisten Frauen nicht bewusst. Bei Fehlgeburten 
kommt es bei 30 % der betroffenen Frauen im An-
schluss zu Angststörungen, bei 10 % zu depressiver 
Symptomatik und bei 34 % zu einem posttraumati-
schen Belastungssyndrom.  

Das Erleben einer Fehl- oder Stillgeburt, das haben 
wir eben schon gehört, ist immer noch ein 
Tabuthema in unserer Gesellschaft, und die Betroffe-
nen werden viel zu häufig alleingelassen. Daher ist 
es richtig, dass wir heute an diesem Ort über dieses 
Thema sprechen. 

Wir müssen uns gemeinsam fragen: Wie gut werden 
Mütter und werdende Eltern auf die Möglichkeit die-
ses frühen Verlustes vorbereitet? Wie gut werden 
Frauen in dieser dramatischen Lebenslage unter-
stützt, und wo besteht für uns politischer Handlungs-
bedarf? 

Ja, es besteht Handlungsbedarf, ganz eindeutig. 
Aber wir erleben seit einigen Jahren auch einen 
Wandel im Umgang mit Fehl- und Stillgeburten. Seit 
2013 können Fehlgeborene auf Wunsch der Eltern 
bestattet und standesamtlich beurkundet werden. 
Kliniken und Praxen sind rechtlich verpflichtet, Be-
troffene auf diese Möglichkeiten hinzuweisen. Bei 
Stillgeburten werden Eltern darin unterstützt, ihr tot-
geborenes Kind zu verabschieden, indem sie es in 
den Arm nehmen oder fotografieren.  
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Rein rechtlich haben wir immer noch einen großen 
Fokus auf die körperliche Ebene von Fehl- und von 
Stillgeburten. Der Mutterschutz, das haben wir eben 
schon gehört, gilt erst ab der 24. Schwangerschafts-
woche mit Verweis auf die Notwendigkeit zur Scho-
nung aufgrund rein körperlicher Rückbildungspro-
zesse. Aber uns ist doch allen klar, zur Gesundheit 
gehört neben dem körperlichen auch das psychische 
und soziale Wohlbefinden. Deswegen begrüßen wir 
die Pläne der Bundesregierung zur Ausweitung des 
Mutterschutzanspruches auf Fehlgeburten nach der 
20. Schwangerschaftswoche. 

Wir sollten uns aber zukünftig auch nicht vor weiter-
gehenden Diskussionsvorschlägen verschließen, die 
einen gestaffelten und freiwilligen Mutterschutz – ab-
hängig von der Schwangerschaftswoche – vorsehen. 
Bei all diesen Maßnahmen sollte es darum gehen, 
den Schmerz der Mütter und der Familien respektvoll 
anzuerkennen und ihnen in ihrer Trauer beizustehen.  

Liebe Kolleginnen und Kollegen, gerade weil wir die-
sem Thema eine hohe Bedeutung zumessen, stim-
men wir der Überweisung des Antrags an den Fach-
ausschuss zur tiefergehenden Beratung gerne zu. – 
Vielen Dank. 

(Beifall von allen Fraktionen) 

 
 

Präsident André Kuper:  
Vielen Dank, Frau Kollegin Thoms. 
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